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Wasserversorgung 
der Ortsgemeinde Maseltrangen 

 
 

TARIF 
vom 21. April 1986 

 
 
 
Der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Maseltrangen erlässt gestützt auf Art. 45 des Wasser-
Reglementes vom 24. April 1986 folgenden 
 
 
 

Gebührentarif 
 
Art.  1 
Die jährliche Grundgebühr beträgt Fr. 50.-- je Wasserzähler oder, soweit keine Wasserzähler einge-
baut sind, je Anschluss. 
 
Art.  2 
Der jährliche Gebäudezuschlag beträgt 0,4 Promille des aufgewerteten Zeitwertes der angeschlosse-
nen Gebäude, mindestens aber Fr. 20.--. Der Zuschlag wird nach folgender Abstufung berechnet: 
 
Bis Fr. 50'000.-- Zeitwert Fr. 20.-- 
 
Für jeden weiteren vollen und angebrochenen 
Zeitwertbetrag von Fr. 25'000.-- Fr. 10.-- 
 
Art.  3 
Die Konsumgebühr beträgt Fr. 1.-- je bezogenem Kubikmeter Wasser. 
 
Art.  4 
Der Gebührentarif vom 21. April 1986 wird aufgehoben. 
 
Art.  5 
Der Gebührentarif tritt nach Genehmigung durch das zuständige Departement in Kraft. Er wird ab 
1. Januar 1987 angewendet. 
 
 
Beschlossen durch den Ortsverwaltungsrat Maseltrangen am 21. April 1986. 
 
 
Genehmigt am 30. Mai 1986 Departement des Innern 
 Der Vorsteher: 
  
 sig. E. Koller 
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